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Kein modischer, herziger
Kleinkinder-Film: «Till»

von Felix Tissi bringt die
Beziehung von Vater und
Sohn auf eine elementare,

ehrliche und intensive

Ebene. In den
Flauptrollen spielen Sven
Simon als Vater und
Louis Blöchlinger als Till.
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Drownings By Numbers
Midnight Run
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Liebe Leserin
Lieber Leser

Bereits im Vorfeld des Regionalfernseh-Ver-

suchs «Bernsehen» vom 28. April bis zum 1. Mai

dieses Jahres sind Befürchtungen laut geworden,

das Programm könnte unter den gegebenen

Voraussetzungen zu einem einseitigen Wirtschafts-Fernsehen

verkommen: Bedenken, die - wie in ZOOM

10/88 (Seite 16) nachzulesen ist - durch die

Sendungen in keiner Weise ausgeräumt wurden. Drei

als Schwerpunktbeiträge programmierte Interviews

mit Vertretern der Berner Wirtschaft und der

Burgergemeinde Bern zu aktuellen Problemen des

Handels, der Industrie und der Bodenpolitik in der

Bundesstadt gaben ausschliesslich die von Wirtschaftskreisen

vertretenen Meinungen wieder, ohne dass

auch nur eine Gegenposition zur Darstellung
gebracht worden wäre. Das hat damals nicht wenige

Kritiker auf den Plan gerufen und die Sozialdemokratische

Partei der Stadt Bern, den

Gewerkschaftsbund, den Arbeitnehmer Radio- und

Fernsehbund (ARBUS) sowie die Schweizerische

Journalistinnen- und Journalistenunion (SJU) und das

Syndikat Schweizerischer Medienschaffender

(SSM) zur Einreichung einer Beschwerde bewogen.

Inzwischen hat die für einen solchen Fall laut

Rundfunkverordnung (RVO) vorgesehene unabhängige

Beschwerdekommission «Bernsehen» getagt
und die Beschwerde in ihrem wesentlichsten Teil

gutgeheissen. Die drei Schwerpunktbeiträge über

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der

Region Bern, hielt sie in ihrer Urteilsbegründung

fest, seien einseitig gewesen und stellten damit

eine Verletzung der mit den Veranstaltern getroffenen

Abmachungen dar. Weil diese sich in ihrem

Gesuch verpflichtet haben, alle Publikumsgruppen

sowie Minderheiten und Mehrheiten anzusprechen,

sei das «Bernsehen» nach Auffassung der Be¬

schwerdekommission verpflichtet gewesen, auch

Gegenpositionen zur Darstellung zu bringen. Zeit sei

dafür ausreichend zur Verfügung gestanden, ohne

dass dadurch das Sendekonzept in Frage gestellt
oder Beiträge aus anderen Bereichen zu kurz

gekommen wären.

Das Verdikt der von SVP-Ständerat Ulrich Zim-

merli präsidierten Beschwerdekommission hat

grundsätzliche Bedeutung. Es hält fest, dass privates

Fernsehen nicht für politische oder wirtschaftliche

Interessen missbraucht werden darf. Ein

Fernsehen, das von einer Interessengruppe gleichgültig

welcher Herkunft auch immer dominiert wird, soll

es in der Schweiz inskünftig auch im Bereich privater

Veranstalter nicht geben. In dieser Beziehung ist

zu hoffen, dass der Entscheid der Beschwerdekommission

«Bernsehen» Signalwirkung hat. Gespannt

darf man sein, wie weit er die bevorstehenden

Verhandlungen über ein neues Radio- und Fernsehgesetz

im Parlament zu beeinflussen vermag.
Aufschlussreich ist, dass der Beschwerdeentscheid

zwar eindeutig eine Konzessionsverletzung

festhält und die Veranstalter des «Bernsehens» dafür

rügt, gleichzeitig aber zumindest zwischen den

Zeilen feststellt, dass auch der Konzessionserteiler

einen Teil der Mitschuld trägt. Zusicherungen zur

Programmgestaltung, wie sie von den Veranstaltern

in ihren Gesuchen gemacht werden, ist in einem

Passus zu lesen, müssten von den zuständigen
Behörden auch kritisch gewürdigt werden. Das ist ein

deutlicher Hinweis darauf, dass nach Auffassung
der Beschwerdekommission die Konzession für das

«Bernsehen» durch das Eidg. Verkehrs- und

Energiewirtschaftsdepartement (EVED) allzu leichtfertig

erteilt worden ist. Zudem wurde auf die Einhaltung

der geltenden Bestimmungen zu wenig geachtet

und die RVO einmal mehr allzu locker interpretiert.

Mit freundlichen Grüssen
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